
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder 
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Universitat Würzburg 
(Prüfungsausschuss FOKUS Life Sciences,  z.Hd. PD Dr. Robert Hock, Biozentrum, Am 
Hubland, 97074 Würzburg, Deutschland) einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift, in Abschrift oder als Anlage beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen, soweit sie in Schriftform erfolgen, Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.  
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarderstraße 26, 
97082 Würzburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soli einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift, in Abschrift oder als Anlage beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen, soweit sie in Schriftform erfolgen, Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.  
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde im Bereich der 
personenbezogenen Prüfungsentscheidungen ein fakultatives Widerspruchsverfahren 
eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und 
unmittelbarer Klageerhebung. 

• Die Widerspruchseinlegung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
• Die Klageerhebung ist elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 

Form zulässig.  
• Kraft Bundesrechts wird In Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig (sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt). 
 
1 Nähere lnformationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der lnternetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 


